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RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

 

Gewerbe: ergänzende  
Rechtsschutzversicherungen
zur D&O-Versicherung
 

Vor allem für Organe wie Geschäftsführer und Vorstände ist eine D&O- 
Versicherung eine unverzichtbare Absicherung bei der beruflichen Tätigkeit. 
Doch in vielen Fällen ist ein Großteil der D&O-Deckungssumme rasch  
einzig für die Abwehrkosten aufgebraucht. Wie Rechtsschutzversicherungen  
in diesem Fall die Absicherung beruflicher Risiken angemessen ergänzen  
können, erläutert eine Rechtsexpertin. 
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Man kann nie genug 
 Deckungssumme in der 
D&O haben, da Vermö-

gensschäden unbegrenzt hoch sein 
können. Statistisch werden ca. 70% 
der D&O-Deckungssumme allein 
für die Abwehrkosten verbraucht. 
Schon aus diesem Grund ist es sinn-
voll, einige Gefahren zusätzlich 
 separat abzusichern, um die D&O-
 Deckungssumme für das Großscha-
denrisiko des Unternehmensleiters 
nicht auf „Nebenschauplätzen“ zu 
verbrauchen. Nachfolgend werden 
die Notwendigkeit  einer Straf-
rechtsschutz- (StrafRS), einer 
 Anstellungsvertragsrechtsschutz- 
(AnstVRS) sowie einer Vermö -
gensschadenrechtsschutzversicherung 
(VermRS) im Zusammenspiel mit 
der D&O in der gebotenen Kürze 
dargestellt.

Strafrechtsschutzversicherung

Neben eine D&O-Versicherung 
gehört stets eine eigenständige 
Strafrechtsschutzversicherung. Die 
Begründung liefert der Strafsenat 
des Bundesgerichtshof (BGH) in 
seinem Urteil vom 12.10.2016 (Az.: 
5 StR 134/15) im Fall der HSH-
Nordbank AG. Überschreitet ein 
Organ sein Ermessen im Rahmen 
der Business Judgement Rule und 
verletzt damit zugleich eine Haupt-
pflicht gegenüber dem zu betreuen-
den Unternehmen, verwirklicht er 
„automatisch“ den Straftatbestand 
der Untreue nach § 266 Strafgesetz-
buch (StGB). Es gibt keine 
 gesonderte Prüfung mehr, ob die 
Pflichtverletzung „gravierend“ bzw. 
„evident“ war.
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D&O-Versicherungen enthalten 
teils eine sogenannte „Strafrechts-
schutz-Ausschnittsklausel“. Diese setzt 
grundsätzlich voraus, dass die Einlei-
tung von Ermittlungsverfahren im 
Zusammenhang mit einer zivilrecht-
lichen Inanspruchnahme steht. Fehlt 
es bereits an der Inanspruchnahme 
oder einem Zusammenhang, gibt es 
keinen Versicherungsschutz. Dann 
wird eine eigenständige StrafRS 
 benötigt.

Selbst wenn die Voraussetzun-
gen der Klausel erfüllt sind, erhalten 
nur Unternehmensleiter und leiten-
de Angestellte Versicherungsschutz. 
Die Gesellschaft als Versicherungs-
nehmerin sowie alle anderen Mitar-
beiter gehören nicht zum versicher-
ten Personenkreis der D&O. Doch 
Strafverfahren erfassen häufig Per-
sonenmehrheiten. Um die Auswei-
tung eines Ermittlungsverfahrens 
innerhalb des Unternehmens zu 
verhindern, sind auch Gesellschaft 
und betroffene Mitarbeiter auf die 
Beratung und Begleitung eines 
Fachanwalts für Strafrecht angewie-
sen. Eine StrafRS erfasst auch 
 Verfahren nach dem Ordnungswid-
rigkeitenrecht.

Anstellungsvertragsrechts-
schutzversicherung

Die D&O-Versicherung über-
nimmt bis auf wenige Ausnahmen 
keine „Angriffskosten“, wenn Unter-
nehmensleiter Ansprüche gegen die 
Gesellschaft durchsetzen möchten. 
Kostenschutz besteht für die Vertei-
digung bei einer Inanspruchnahme 
auf Schadensersatz. Teils gewährt die 
D&O Versicherungsschutz für 
nstellungsvertragliche Streitigkei-
en, soweit diese im Zusammenhang 

it einer Inanspruchnahme stehen.
Versicherungsschutz für „Angriffs-

osten“ kann zum Beispiel erforder-
ich werden, wenn die Gesellschaft 
antiemen oder Bonuszahlungen 
urückhält oder dem Unterneh-
ensleiter eine Pflichtverletzung 

orwirft, aber kein Vermögensscha-
en entstanden ist bzw. keine Inan-
pruchnahme erfolgt. 

Über eine AnstVRS erhalten 
rgane Kostenschutz, wenn sie 

egen ihren Arbeitgeber „aktiv“ 
nsprüche geltend machen bzw. 
lagen. Es besteht kein Versiche-
ungsschutz im Rahmen einer 
amilienrechtsschutzversicherung 
it Baustein Arbeitsrechtsschutz. 
enn nach herrschender Lehre und 

tändiger Rechtsprechung sind 
rgane keine Arbeitnehmer. Des-
alb kann keine arbeitsvertragliche 
treitigkeit vorliegen. Ebenfalls 
önnen Organe keine Kündigungs-
chutzklage erheben, für das das 
rbeitsgericht zuständig wäre. Ver-
lagt ein Organ seinen Arbeitgeber, 
st als 1. Instanz das Landgericht 
uständig. Grundlage für die Höhe 
es Streitwerts ist in der Regel das 
ruttojahresgehalt der letzten 3 

ahre – und damit fallen die 
nwaltskosten hoch aus. Hinzu 
ommt das Risiko, dass beim Verlie-
en des Prozesses das Organ auch 
ie Kosten des gegnerischen 
nwalts bezahlen muss. 

Versicherungsschutz aus einer 
nstVRS gibt es in der Regel erst 
ach Ablauf einer Wartefrist von 
rei bis sechs Monaten. Bei Bedarf 
önnen weitere Zusatzbausteine 
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wie zum Beispiel BaFin- oder 
 Aufhebungsvertragsrechtsschutz se-
parat gegen Zusatzprämie abgesi-
chert werden.

Vermögensschadenrechts-
schutzversicherung

Eine VermRS setzt wie die 
D&O-Versicherung eine Inan-
spruchnahme der versicherten Per-
son voraus. Sie gewährt jedoch nur 
Kosten für die Abwehr und 
 begleicht nicht einen entstandenen 
Vermögensschaden. Zum Teil wird 
die VermRS in Kombination mit 
 einer D&O-Deckungsklagerechts-
schutzversicherung angeboten. Für 
eine VermRS gibt es mindestens 
drei gute Gründe:

1. Risiko Totalschaden 
Entspricht oder übersteigt ein 
entstandener Vermögensscha-
den die D&O-Deckungssumme, 
liegt ein sogenannter Totalscha-
den vor. Von Anfang an steht 
fest, dass nicht genug Deckungs-
summe für den Schadenaus-
gleich zur Verfügung steht, da 
noch die Abwehrkosten abgezo-
gen werden müssen. Das Risiko 
des Totalschadens kann mit einer 
zusätzlichen VermRS abgesichert 
werden, die subsidiär zur D&O 
gilt. Die Deckungssumme aus 
der D&O bleibt für den Scha-
denausgleich erhalten und die 
Abwehrkosten übernimmt die 
VermRS. 

2. Insolvenzausschluss-Klausel 
Der Insolvenzausschluss ist eine 
erhebliche Deckungseinschrän-
kung, denn die Insolvenz zählt 
zu den Hauptrisiken eines Unter-
nehmensleiters. Enthält die 
D&O eine solche Insolvenzaus-
schluss-Klausel, kann mit einer 
zusätzlichen VermRS, die kei-
nen Insolvenzausschluss enthal-
ten darf, im Insolvenzfall der 
fehlende D&O-Versicherungs-
schutz aufgefangen werden. Bei 
Inanspruchnahme durch den 
Insolvenzverwalter übernimmt 
die VermRS die Abwehrkosten 
und federt das Privatinsolvenz -
risiko ab. 

3. Keine D&O-Versicherung 
Es kann passieren, dass im Rah-
men einer Erstausschreibung 
oder nach Kündigung kein 
D&O-Angebot unterbreitet 
wird. Um zumindest die Gefahr 
hoher Abwehrkosten für das  
Organ abzusichern, bildet die 
VermRS dann eine gute Alterna-
tive zur D&O- Versicherung. 

Fazit

D&O-Kapazitäten werden in 
 einem Schadenfall größtenteils 
durch hohe Abwehrkosten ver-
braucht. Ein entstandener Vermö-
gensschaden kann dann nicht mehr 
oder nur noch zum Teil ausgegli-
chen werden. Zusätzliche Deckungs-
summe zur D&O erhalten Organe 
über den Abschluss von ergänzen-
den Rechtsschutzversicherungen. 
Außerdem können sie mögliche 
Deckungslücken in der D&O 
schließen. Ein absolutes Muss ist 
 neben einer D&O der Abschluss 
 einer Strafrechtsschutzversicherung. 
Anstellungsvertrags- und Vermö-
gensschadenrechtsschutzversicherung 
optimieren den Versicherungs-
schutz des Unternehmensleiters 
weiter. P
Versicherungs-

schutz  für   
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erforderl ich werden,  
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